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Begründung: 
 
Gemäß § 58 Satz 2 BbgKVerf ist die beiliegende Eilentscheidung vom 05.06.2009 
dem Kreistag in der zeitlich auf die Eilentscheidung folgenden Kreistagssitzung zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
Die Voraussetzungen für die Herbeiführung einer Eilentscheidung nach § 58 Satz 1 
BbgKVerf lagen vor. Hiernach entscheidet der Landrat im Einvernehmen mit dem 
Vorsitzenden des Kreistages in dringenden Angelegenheiten des Kreistages oder 
des Kreisausschusses, deren Erledigung nicht bis zur einer ohne Frist und formlos 
einberufenen Sitzung des Kreistages oder des Kreisausschusses aufgeschoben 
werden kann, zur Abwehr einer Gefahr oder eines erheblichen Nachteils für den 
Landkreis. Die Herbeiführung eines Kreistagsbeschlusses zur Zustimmung zu der 
ebenfalls beiliegenden Vereinbarung mit dem Ministerium für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) über die abfallrechtliche Überwachungszu-
ständigkeit im Land Brandenburg am 08.07.2009 hätte dazu geführt, dass die Ver-
einbarung - ungeachtet der notwendigen Zustimmung der übrigen Landkreise - nicht 
zustande gekommen wäre, weil sich das MLUV seinem eigenen Bekunden nach le-
diglich bis zum 15.06.2009 an die Vereinbarung bzw. an seine eigene Willenserklä-
rung gebunden gefühlt hat .  
 
Folglich war für den Landkreis dringender Handlungsbedarf im Sinne von § 58 Satz 1 
BbgKVerf gegeben.  
 
 
Anlagen 
Eilentscheidung vom 05.06.2009  
Vereinbarung über die abfallrechtliche Überwachungszuständigkeit im Land Bran-
denburg 
 










































	DS92-09
	DS92-09-Anlage0001

